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Bauleitplanung der Stadt Emden 
Bebauungspläne Conrebbersweg West, D 156 I. Abschnitt (Erschließung), D 156 II. 
Abschnitt (Wohnbau Süd), D 156 III. Abschnitt (Gewerbe / Wohnbau Nord) 
Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit der Beteiligung der Be-
hörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

aus Sicht des Fachbereiches Bergaufsicht Meppen wird zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung 
genommen: 

Durch das Planungsgebiet verlaufen Leitungen der folgenden Leitungsbetreiber: 

 

EWE NETZ GmbH 

Cloppenburger Straße 302 

26133 Oldenburg, 

 

Wintershall Holding GmbH 

Erdölwerke 

Rechterner Straße 2 

49406 Barnstorf, 

 

WINGAS GmbH  

Friedrich-Ebert-Str. 160 

34119 Kassel. 
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Bei den Leitungen ist jeweils der Schutzstreifen zu beachten. Der Schutzstreifen ist von jegli-
cher Bebauung und von tiefwurzelndem Pflanzenbewuchs frei zu halten. 

Bitte kontaktieren Sie den Betreiber der bergbaulichen Anlagen und die Leitungsbetreiber 
direkt, damit ggf. erforderliche Abstimmungsmaßnahmen eingeleitet werden können. 

 

Aus Sicht des Fachbereiches Bauwirtschaft wird zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung ge-
nommen: 

Wasserlösliche Gesteine (Karbonatgesteine aus der Oberkreide) liegen im Untergrund des 
Planungsgebietes in so großer Tiefe (> 500m), dass bisher kein Schadensfall bekannt ge-
worden ist, der auf Verkarstung in dieser Tiefe zurückzuführen ist. Es besteht keine Erdfall-
gefährdung (Gefährdungskategorie 0 gemäß Erlass des Niedersächsischen Sozialministers 
"Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten" vom 23.02.1987, AZ. 305.4 - 24 110/2 -). 
Auf konstruktive Sicherungsmaßnahmen bezüglich der Erdfallgefährdung kann daher bei 
Bauvorhaben im Planungsgebiet verzichtet werden. 

Nach den uns vorliegenden Unterlagen (Kartenserver des LBEG) steht im Planungsgebiet 
setzungsempfindlicher Baugrund an. Es handelt sich hierbei um Torf, Mudde, Schlick und 
Lockergesteine mit sehr geringer Steifigkeit (fluviatile, brackische, marine Sedimente wie 
z. B. Klei). 

Bei Bauvorhaben sind die gründungstechnischen Erfordernisse im Rahmen der Baugrunder-
kundung zu prüfen und festzulegen. 

Für die geotechnische Erkundung des Baugrundes sind die allgemeinen Vorgaben der 
DIN EN 1997-1:2014-03 mit den ergänzenden Regelungen der DIN 1054:2010-12 und natio-
nalem Anhang DIN EN 1997-1/NA:2010-12 zu beachten. Der Umfang der geotechnischen 
Erkundung ist nach DIN EN 1997-2:2010-10 mit ergänzenden Regelungen DIN 4020:2010-
12 und nationalem Anhang DIN EN 1997-2/NA:2010-12 vorgegeben. Vorabinformationen 
zum Baugrund können dem Internet-Kartenserver des LBEG (www.lbeg.niedersachsen.de) 
entnommen werden. 

 

Aus Sicht des Fachbereiches Landwirtschaft/Bodenschutz wird zu o.g. Vorhaben wie folgt 
Stellung genommen: 

Das Baugesetzbuch (BauGB) gibt in § 1a einen flächensparsamen und  Ressourcen scho-
nenden Umgang mit Boden vor und dient damit der Funktionserhaltung des Schutzgutes 
Boden. Der Schutzgegenstand des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) ist nicht der 
Boden, sondern seine Bodenfunktionen. Demnach gilt es laut § 1 BBodSchG Funktionsbe-
einträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen und der Archivfunktionen bei Einwirkun-
gen zu vermeiden. Grundlage der Beurteilung ist dabei die Bodenfunktionsbewertung. 

Zur fachgerechten Berücksichtigung des Schutzguts Boden sollte dieses im Umweltbericht 
ausführlich beschrieben und eine zusammenfassende Bodenfunktionsbewertung vorge-
nommen werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass durch die Planung v.a. eine teilweise 
Versiegelung der Böden vorbereitet wird. Bodenversiegelung führt immer zu erheblichen 
Auswirkungen auf das Schutzgut Boden, weil sämtliche Bodenfunktionen verloren gehen 
(Vollversiegelung) bzw. beeinträchtigt werden (Teilversiegelung). 

Wir empfehlen – ergänzend zur Beschreibung und Funktionsbewertung – die Darstellung der 
für den Bodenschutz relevanten Ziele der übergeordneten Planungsgrundlagen, die Ermitt-
lung und Bewertung möglicher Auswirkungen des Vorhabens, die Berücksichtigung der Al-
ternativen der Planung und die Beachtung des Einflusses von Vermeidungs-, Verminde-
rungs- und Überwachungsmaßnahmen in der Bau- und Betriebsphase. Die hier abgebildete 
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Art und der Umfang der Thematisierung des Schutzgutes Boden dienen der ganzheitlichen 
Betrachtung und dem Abwägungsprozess, sowie der Beachtung des Wertes und der 
Schutzwürdigkeit von Boden als Grundlage menschlichen Bestehens. 

Genauere Hinweise zum Umfang und Detaillierungsgrad der Belange des Bodenschutzes 
liefert der Leitfaden „Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB – Leitfaden für die 
Praxis der Bodenschutzbehörden in der Bauleitplanung“ (http://www.labo-
deutschland.de/documents/umweltpruefung_494.pdf). 

Im Plangebiet befinden sich laut den Daten des LBEG Suchräume für schutzwürdige Böden. 
Dabei handelt es sich um Böden, deren natürliche Funktionen und Archivfunktion im Wesent-
lichen erhalten sind. In Niedersachsen können dies Böden mit besonderen Standorteigen-
schaften, Böden mit hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit, Böden mit hoher naturgeschichtli-
cher Bedeutung, Böden mit hoher kulturgeschichtlicher Bedeutung oder seltene Böden sein. 
Im vorliegenden Fall der 67. Flächennutzungsplanänderung handelt es sich z.T. um seltene 
Böden und um Böden mit äußerst hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit. Für die Bauleitpla-
nung gilt der Grundsatz des sparsamen und schonenden Umgangs mit schutzwürdigen Bö-
den. 

Entsprechend den Daten des LBEG weisen die Böden im Plangebiet außerdem sehr hohe 
Verdichtungsempfindlichkeiten auf. Verdichtungen sind durch geeignete Maßnahmen zu 
vermeiden – zum Schutz und zur Minderung der Beeinträchtigungen des Bodens. 

Bodenschonende Maßnahmen sollten sich bereits in einer entsprechenden Erschließung des 
Baugebietes widerspiegeln. Hier können beispielsweise Festlegungen für schutzwürdige 
Böden (Überfahrungsverbot) oder empfindliche Bereiche (Kennzeichnung und Absperrung) 
getroffen und Maßnahmen vertraglich in Vorhabens- und Erschließungsplänen formuliert 
werden. Wir empfehlen zudem im Bereich von Parkplätzen o.ä. auf eine Vollversiegelung zu 
verzichten und beispielsweise wasserdurchlässige Materialien zu verwenden (Schotterrasen, 
Rasengittersteine etc.), um einige Bodenfunktion eingeschränkt erhalten zu können. 

Bei der Umsetzung des Vorhabens empfehlen wir die Einbindung einer bodenkundlichen 
Baubegleitung (BBB). Diese hilft, standortspezifisch bodenschonende Arbeitsverfahren durch 
die Integrierung zusätzlichen bodenkundlichen Fachpersonals fachgerecht auszuführen. Ziel 
der BBB ist es, die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes im Rahmen von Baumaß-
nahmen zu erfassen, zu bewerten und negative Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 
durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden. Dies kann durch die frühzeitige und aktive Be-
teiligung der Belange des vorsorgenden Bodenschutzes bei der Planung, der Durchführung 
auf der Baustelle und der Kontrolle der Flächenwiederherstellung erreicht werden. Konkret 
sollen negative stoffliche und bodenphysikalische Bodenveränderungen vermieden bzw. 
minimiert sowie natürliche Bodenfunktionen wieder hergestellt oder erhalten werden. 

Unser Geobericht 28 „Bodenschutz beim Bauen“ dient als Leitfaden zum Thema 
(www.lbeg.niedersachsen.de > Karten, Daten & Publikationen > Publikationen > GeoBerichte 
> GeoBerichte 28). 

Die aktualisierte Bodenkarte Niedersachsens i.M. 1:50.000 (BK50) und eine Vielzahl an 
Auswertungskarten (u.a. zur Schutzwürdigkeit und zur Verdichtungsempfindlichkeit) finden 
Sie im Internet unter http://nibis.lbeg.de/cardomap3/#. Wir empfehlen die Nutzung dieser 
Informationsquelle als eine Datenbasis bei der Bearbeitung des Schutzgutes Boden im Zuge 
der Umweltprüfung. 

Aufgrund der vorgelegten Unterlagen begrüßen wir die Einschätzung der Gutachter, in den 
weiteren Planungen insbesondere Möglichkeiten zur Minimierung des anfallenden Bo-
denaushubs zu prüfen und ggf. potenziell sulfatsaures Material einer semiterrestrischen Um-
lagerung nach Geofakten 25 zuzuführen. Zusätzlich empfehlen wir, bei Straßenplanungen 
die Möglichkeit einer Auflastverdichtung statt des Auskofferns von Bodenmaterial zu erwä-

http://www.labo-deutschland.de/documents/umweltpruefung_494.pdf
http://www.labo-deutschland.de/documents/umweltpruefung_494.pdf
http://www.lbeg.niedersachsen.de/
http://www.lbeg.niedersachsen.de/karten_daten_publikationen/768.html
http://www.lbeg.niedersachsen.de/karten_daten_publikationen/publikationen/752.html
http://nibis.lbeg.de/cardomap3/
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gen. Wir weisen außerdem darauf hin, dass potenziell sulfatsaures Material nicht in Form 
von Haufwerken gelagert werden sollte. Kurzfristig ist dies möglich, wenn die  
Haufwerke ausreichend feucht gehalten werden und abgedeckt sind. Eine ggf. eintretende 
pH-Veränderung ist durch Messungen auszuschließen. Ein schnellstmöglicher Wiedereinbau 
von nicht bereits versauertem Material aus reduzierten Bodenbereichen in ebenfalls redu-
zierte Bodenbereiche ist möglich.  

Insgesamt empfehlen wir eine spezielle bodenkundliche Baubegleitung. 

Zum dargelegten Vorgehen bei der Probenahme und zur Untersuchungsmethodik haben wir 

folgende fachliche Anmerkungen:  

 Eine bodenkundliche Profilansprache mit Angabe der Tiefenlage der Go-, Gor- und 
Gr-Horizonte würde eine Einschätzung darüber ermöglichen, bis in welche Tiefen 
überhaupt potenziell sulfatsaures Material zu erwarten ist. Die Angabe der aktuellen 
Stau-/Grundwasserstände ermöglicht dies nicht. 

 Mischproben über 1 m Tiefe sind ungünstig, da sie nur einen Eindruck über die mittle-
re Säurebildung abgeben. Die Säurebildung dürfte in den langjährig Stau-
/Grundwasser-freien Bodenbereichen eher gering sein. Daher unterschätzen Analy-
sen von Mischproben bis in 1 m Tiefe die Säurebildung in den reduzierten Bodenbe-
reichen. Aufgrund der Materialeigenschaften im Tiefenbereich über 1 m Tiefe sind 
hier stärker negative Werte für die Netto-SNK (Säure Neutralisationskapazität) zu er-
warten. 

 Es ist unklar, worauf sich die Angaben der pH-Werte in Tabelle 1 beziehen (mit/ohne 
H2O2), da es Widersprüche zum beschreibenden Text gibt. 

 Die Analysen der SNK weisen z.T. (Proben 6a, 21a, 24b, 29a und b, 36a, 39) Wider-
sprüche zu Ergebnissen des qualitativen Kalknachweises auf. Es sollte erläutert wer-
den, wieso Proben mit sehr hoher SNK gleichzeitig kalkfrei sein können. 

 Spülflächen können je nach Herkunft des Materials organische und anorganische 
Schadstoffe aufweisen. Wir empfehlen, die angetroffenen Spülflächen fachgerecht zu 
beproben, um diesen Sachverhalt zu untersuchen. Eine fachgerechte Beprobung ist 
als Flächenmischprobe homogener Flächen bestehend aus 15 bis 25 Einstichen und 
horizont- bzw. schichtenweise durchzuführen (nach BBodSchV). Dabei sollte die 
Mächtigkeit der / des zu beprobenden Schicht / Horizontes max. 0,5 m betragen. Die 
Beprobung eines Einzelstandortes bis in eine Tiefe von 1 m ist hierfür nicht zielfüh-
rend. 

Bei Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Zuge der Eingriffsregelung sollte darauf geachtet 
werden, dass sich diese möglichst nicht negativ auf das Schutzgut Boden auswirken. Wir 
empfehlen dementsprechend Bodenab- und -auftrag zu vermeiden und vielmehr Maßnah-
men zur Bodenfunktionsverbesserung durchzuführen (z.B. Extensivierung, Renaturierung, 
Wiedervernässung, Entsiegelung). 

 

Weitere Anregungen oder Bedenken aus Sicht unseres Hauses bestehen unter Bezugnah-
me auf unsere Belange nicht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrage 

 

(Ch. Scharun) 


